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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Finanzen

zu der Mitteilung der Landesregierung  
vom 28. September 2023
– Drucksache 17/5502

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier:  Denkschrift 2022 des Rechnungshofs zur Haushalts- und 

Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg
 – Beitrag Nr. 11:  Landesbetrieb Haupt- und Landgestüt 

Marbach

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen:

I.  Von der Mitteilung der Landesregierung vom 28. September 2023 – Drucksache 
17/5502 – Kenntnis zu nehmen.

II. Die Landesregierung zu ersuchen, 

 dem Landtag bis zum 30. September 2024 erneut zu berichten.

19.10.2023

Der Berichterstatter:  Der Vorsitzende:

Reinhold Pix    Martin Rivoir

B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen beriet die Mitteilung Drucksache 17/5502 in seiner 
33. Sitzung, die in gemischter Form mit Videokonferenz stattfand, am 19. Oktober 
2023.

Der Berichterstatter trug vor, das Haupt- und Landgestüt Marbach sei mit seiner bis 
ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Pferdezucht ein „kulturelles Juwel“, das es 
seines Erachtens zu erhalten gelte. Dennoch müsse in Zeiten knapper öffentlicher 
Kassen geprüft werden, inwieweit Einsparmöglichkeiten im Bereich der Pferde-
zucht und bei den Gebäuden des Gestüts vorhanden seien. In den letzten Jahren 
seien verschiedene Maßnahmen angestoßen worden, um bis zum Jahr 2025 den 
Zuchtbestand auf ein zeitgemäßes Niveau zu reduzieren und dabei allgemein das 
Profil des Landesgestüts zu schärfen.
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Dennoch seien u. a. wegen personeller Schwierigkeiten beim Haupt- und Land-
gestüt einige Fragen weiterhin offen. Vor allem stehe der Aufbau einer Kosten- und 
Leistungsrechnung noch aus. 

Er schlage vor, den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen und die Landes-
regierung zu ersuchen, dem Landtag bis zum 30. September 2024 erneut zu berich-
ten. Er gehe davon aus, dass bis dahin die personellen Probleme gelöst seien und 
das Haupt- und Landgestüt in der Lage sei, dem Auftrag nachzukommen.
 
Ohne Widerspruch verabschiedete der Ausschuss folgende Beschlussempfehlung 
an das Plenum:

  Der Landtag wolle beschließen:

  1.  von der Mitteilung der Landesregierung vom 28. September 2023, Druck-
sache 17/5502, Kenntnis zu nehmen;

  2.  die Landesregierung zu ersuchen, dem Landtag bis zum 30. September 
2024 erneut zu berichten.

25.10.2023

Pix


